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Alte Landstraße, Verbindungsstraße Alte Landstraße-Hoheneggerstraße, Hoheneggerstraße,
Herrengutgasse
Fahrradstraße

Verordnung
des Gemeindevorstandes der Marktgemeinde Lauterach (It. Beschluss vom 04.11.2025) in
Anwendung der Bestimmungen des § 94d Z 8b der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO I960),
BGBl. Nr. 159/1960 in der geltenden Fassung (idgF).

1. Gemäß § 67 StVO 1960 idgF, werden zur Erhöhung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs, insbesondere des Fahrradverkehrs,

die Alte Landstraße von der Wolfurterstraße bis zur Einmündung der Verbindungsstraße
Alte Landstraße-Hoheneggerstraße
die Verbindungsstraße Alte Landstraße-Hoheneggerstraße,
die Hoheneggerstraße von der Verbindungsstraße Alte Landstraße-Hoheneggerstraße bis 
zur Einmündung des Geh- und Radweg Georgweg
die Herrengutgasse, von der Einmündung des Georgweg bis zur Ortsgrenze Wolfurt 

gemäß dem beiliegenden Plan vom 29.10.2025, der einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung bildet, zu Fahrradstraßen erklärt. Die betroffenen Straßenzüge sind in der 
Planbeilage rot eingezeichnet.

2. Gemäß § 67 Abs. 2 StVO 1960 ist das Befahren der Fahrradstraßen auch mit anderen als den in 
§ 67 Abs. 1 StVO 1960 genannten Fahrzeugen sowie zu Zwecken der Durchfahrt gestattet.

3. Die Verordnung wird durch Aufstellung der Verkehrszeichen „Fahrradstraße“ gemäß § 53 Abs. 1 
Z 26 StVO 1960 bzw. „Ende der Fahrradstraße“ gemäß § 53 Abs. 1 Z 29 StVO 1960 
kundgemacht. Zudem sind Zusatztafeln mit dem Hinweis „Durchfahrt gestattet“ anzubringen. Die 
Verordnung tritt gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 mit Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft.
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Ergeht an:
1. Bauhof der Marktgemeine Lauterach - per Mail

zur Kundmachung dieser Verordnung durch Anbringung der vorgeschriebenen Beschilderung, 
worüber ein Aktenvermerk anzufertigen ist

2. Sekretariat Abt. V, im Hause - per Mail
zur Kundmachung dieser Verordnung durch Anschlag an der Amtstafel

3. Öffentlichkeitsarbeit, im Hause - per Mail
zur Kundmachung dieser Verordnung auf dem Veröffentlichungsportal

4. Bezirkshauptmannschaft, 6900 Bregenz - per Mail
5. Polizeiinspektion, 6923 Lauterach - per Mail
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